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Antwort 
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Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/6853 – 

Stand der Regelfinanzierung psychosozialer Krebsberatungsstellen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der nationale Krebsplan (NKP) ist das zentrale Koordinierungs- und Koopera-
tionsprogramm des Bundesministeriums für Gesundheit zur Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Früherkennung von Krebs sowie der Versorgung von 
krebskranken Menschen in Deutschland. 

Für die Fragesteller sind insbesondere die Handlungsfelder 2 (Ziel 9) und 4 (Ziel 
11a und 11b) von Interesse. Ziel 9 des NKP fordert: „Alle Krebspatienten er-
halten bei Bedarf eine angemessene psychoonkologische Versorgung“. Die 
Ziele 11a und 11b geben vor: „Es liegen für alle Krebspatienten und ihre Ange-
hörigen niederschwellige, zielgruppengerechte und qualitätsgesicherte Informa-
tionsangebote (Ziel 11a) und qualitätsgesicherte Beratungs- und Hilfsangebote 
(Ziel 11b) vor“ (www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/ 
nationaler-krebsplan/handlungsfelder/ziele-des-nationalen-krebsplans.html). 

Die derzeitige Finanzierungssystematik psychosozialer Krebsberatungsstellen 
wird diesen Ansprüchen und Zielen noch nicht gerecht. Dies wurde auch durch 
die Zusage des damaligen Bundesgesundheitsministers Hermann Gröhe ver-
deutlicht, der bereits 2017 eine gesetzliche Regelung zur Sicherung einer Re-
gelfinanzierung für psychosoziale Krebsberatungsstellen ausgesprochen hat 
(www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/barnstorf-ort49824/2019-soll-schluss- 
sein-unsicherheit-8580628.html). 

Den Fragestellern ist aus mehreren Besuchen vor Ort bekannt, dass die ungesi-
cherte Finanzierung von psychosozialen Krebsberatungsstellen zu einem Klima 
der Verunsicherung führt, besonders bei dem Personal, das aufgrund unklarer 
Folgefinanzierung nur mit Jahresverträgen angestellt wird. 

Die Deutsche Krebshilfe (DKH) hat ihre Zwischenfinanzierung der von ihr ge-
förderten Krebsberatungsstellen an die Voraussetzung geknüpft, dass das Ge-
setzgebungsverfahren für eine Regelfinanzierung im Jahr 2019 eingeleitet wird. 
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V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

An Krebs erkrankte Menschen benötigen vielfach Hilfe, die über die körperliche 
Behandlung ihrer Erkrankung hinausgeht. So weisen rund die Hälfte der Betroffe-
nen und ihrer Angehörigen erhebliche psychosoziale Belastungen auf, die unter 
Umständen eine entsprechende psychosoziale Krebsberatung erforderlich ma-
chen. Diese kann helfen, die Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Krebser-
krankung zu mindern und die Lebensqualität zu verbessern. Der Umstand, dass 
in Deutschland rund eine halbe Million Menschen im Jahr neu an Krebs erkran-
ken und rund vier Millionen Menschen nach Schätzungen des Robert Koch-Insti-
tuts aktuell oder zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens an Krebs erkrankt waren, 
verdeutlicht die sozialmedizinische Dimension dieses Themas. 

Das Ziel 9 (www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/nationaler- 
krebsplan/was-haben-wir-bisher-erreicht/ziel-9.html) des Nationalen Krebsplans 
(NKP), der 2008 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG), der Deutschen 
Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Tumorzentren initiiert wurde, sieht daher vor, dass alle Krebskranken 
und ihre Angehörigen bei Bedarf eine angemessene psychoonkologische Versor-
gung erhalten. Dies beinhaltet zum einen die Verbesserung der Erkennung eines 
psychosozialen Unterstützungsbedarfs sowie behandlungsbedürftiger psychi-
scher Störungen bei Krebskranken und ihren Angehörigen. Zum anderen geht es 
um die Sicherstellung der notwendigen psychoonkologischen Versorgung im sta-
tionären und ambulanten Bereich. 

Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen bieten den Betroffenen eine 
niedrigschwellige psychosoziale Versorgung an und erfüllen auch eine Lotsen-
funktion bei der Vermittlung und Erschließung weiterführender Leistungsange-
bote. Ihre Beratungsleistungen beziehen sich auf soziale, sozialrechtliche und 
psychologische Probleme, die im Rahmen einer Krebserkrankung auftreten. Auf-
grund ihrer psychosozialen Zielsetzung gehört die ambulante psychosoziale Be-
ratung bislang grundsätzlich nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Finanzierung der bundesweit ca. 150 vorhandenen regiona-
len Krebsberatungsstellen erfolgt derzeit heterogen und ist in vielen Fällen nicht 
nachhaltig gesichert. Häufig sind die Beratungsstellen auf Spenden oder sonstige 
Fördergelder angewiesen, z. B. der Deutschen Krebshilfe, die in einem eigenen 
Förderschwerpunkt seit 2008 derzeit 18 Krebsberatungsstellen bundesweit för-
dert. Die Situation der psychoonkologischen Versorgung in Deutschland stellt 
sich aus Sicht der im NKP mitwirkenden Experten, Organisationen und Instituti-
onen bisher als unübersichtlich dar, da bestimmte Komponenten bzw. Leistungs-
anteile von psychoonkologischer und psychosozialer Versorgung in unterschied-
lichen Sektoren (ambulant, stationär), in unterschiedlichen Formen, von unter-
schiedlichen Leistungserbringern und auch regional variierend erbracht werden. 
Es fehlte bislang an einer belastbaren empirischen Entscheidungsgrundlage, wie 
fachliche und ggf. regulatorische Maßnahmen zur Sicherung einer bedarfsgerech-
ten, qualitätsgesicherten und nachhaltig finanzierten psychoonkologischen Ver-
sorgung ausgestaltet werden sollten. Daher wurde im NKP die Notwendigkeit der 
Ermittlung der aktuellen Versorgungssituation gesehen und mit Förderung des 
BMG eine bundesweite Bestandsaufnahme der ambulanten und stationären 
psychoonkologischen Versorgungsangebote durchgeführt. 
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1. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Stand der Beratun-
gen über eine Regelfinanzierung von psychosozialen Krebsberatungsstellen? 

2. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Stand der Beratun-
gen über Maßnahmen zur Erreichung von Ziel 9 des NKP? 

4. Welche Beratungsschritte haben nach Kenntnis der Bundesregierung bereits 
stattgefunden in Bezug auf 

a) die Regelfinanzierung von psychosozialen Krebsberatungsstellen, 

b) die Erreichung von Ziel 9 des NKP bzw. 

5. Wann ist nach Einschätzung der Bundesregierung mit einem Ergebnis der in 
Frage 4 aufgeführten Beratungen zu rechnen? 

Die Fragen 1, 2, 4a, 4b und 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet. 

Die Erarbeitung einer bundesweiten Empfehlung für eine gesicherte nachhaltige 
Finanzierung von ambulanten psychosozialen Krebsberatungsstellen (KBS) wird 
von der Bundesregierung im Rahmen des NKP vorangetrieben: Das BMG hatte 
das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf im Rahmen des NKP im August 
2016 mit der Erstellung eines Gutachtens („Psychoonkologische Versorgung in 
Deutschland: Bundesweite Bestandsaufnahme und Analyse“ (PsoViD)) mit einer 
empirisch belastbaren Bestandsaufnahme der ambulanten und stationären 
psychoonkologischen Versorgungsangebote im Hinblick auf Angebote, Struktu-
ren, Finanzierung und Qualität beauftragt. Die Bestandsaufnahme sollte bundes-
weit erfolgen und regional/geographisch differenziert werden. Im Rahmen des 
Gutachtens sollte neben einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme und Be-
schreibung des psychoonkologischen Versorgungsangebots eine bedarfsbezo-
gene Analyse der Versorgungsdichte – bundesweit und regional differenziert – 
erfolgen. Das fachlich anspruchsvolle Vorhaben wurde durch einen vom BMG 
moderierten Fachbeirat mit der Vertretung der Länder und Sachverständigen, ins-
besondere aus dem NKP, begleitet. 

Die Ergebnisse des o. g. Gutachtens wurden dem BMG vorgelegt sowie dem pro-
jektbegleitenden Fachbeirat präsentiert und mit diesem erörtert. Der finalisierte 
Abschlussbericht wurde im Dezember 2018 dem BMG übermittelt. Es ist vorge-
sehen, die Abschluss- und Kurzberichte des Gutachtens zeitnah auf den Internet-
seiten des BMG zu veröffentlichen. 

Parallel zur Bestandsaufnahme erarbeitet derzeit eine vom BMG moderierte Ar-
beitsgruppe des NKP (AG KBS) – unter Beteiligung insbesondere von Vertretern 
der Länder Empfehlungen zum Leistungsspektrum sowie zur Qualitätssicherung 
und Finanzierung der KBS. Die AG KBS hat bisher sieben Mal getagt (2017: 
7. April, 3. Juli, 9. November; 2018: 16. Februar, 5. Juni, 17. Juli, 19. November), 
zusätzlich wurden zwei eigenständige Unterarbeitsgruppen (zum Leistungsspek- 
trum und Qualitätskriterien sowie zu möglichen Finanzierungsmodellen für am-
bulante psychosoziale Krebsberatungsstellen) eingerichtet. 

Der Entwurf eines Empfehlungspapiers zum Leistungsspektrum und zur Quali-
tätssicherung von ambulanten psychosozialen KBS liegt vor und wurde mit den 
Beteiligten im NKP abgestimmt und soll in Kürze auf den Internetseiten des 
BMG veröffentlicht werden. Aktuell werden mögliche Finanzierungsmodelle in 
der o. g. Unterarbeitsgruppe beraten. 
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3. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der aktuelle Stand der Beratun-
gen über Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 11a und 11b des NKP? 

4. Welche Beratungsschritte haben nach Kenntnis der Bundesregierung bereits 
stattgefunden in Bezug auf 

c) die Erreichung der Ziele 11a und 11b des NKP 

(bitte mit Datum und Beteiligten angeben)? 

5. Wann ist nach Einschätzung der Bundesregierung mit einem Ergebnis der in 
Frage 4 aufgeführten Beratungen zu rechnen? 

Die Fragen 3, 4c, 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Ein wichtiges Ziel im NKP besteht darin, allen Betroffenen einen niederschwel-
ligen Zugang zu zielgruppengerechten und qualitätsgesicherten Informations-, 
Beratungs- und Hilfsangeboten zu ermöglichen. 

Den Themenbereichen „Qualität von Krebs- und Gesundheitsinformationen“ und 
„Informierte Entscheidung“ wurde bereits teilweise mit dem am 9. April 2013 in 
Kraft getretenen Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz sowie im Rahmen des 
Förderschwerpunktes des BMG zum NKP Rechnung getragen. 

Zu den Zielen 11a und Ziel 11b des NKP wurden Arbeitspapiere erstellt und Pro-
jekte durchgeführt, die auf den Internet-Seiten des BMG zugänglich sind (www. 
bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/nationaler-krebsplan/was- 
haben-wir-bisher-erreicht/ziel-11a.html; www.bundesgesundheitsministerium.de/ 
themen/praevention/nationaler-krebsplan/was-haben-wir-bisher-erreicht/ziel-11b.html). 
Allerdings ist das Thema komplex und berührt weitere Ziele und Handlungsfelder 
des NKP. Daher wurde 2018 im NKP eine neue Querschnitts-Arbeitsgruppe „Ge-
sundheitskompetenz und Patientenorientierung in der Onkologie“ (Q-AG Ge-
sundheitskompetenz) eingerichtet mit dem Ziel, die bislang zu diesem Themen-
feld erarbeiteten Ergebnisse und Empfehlungen zu den Zielen 1, 11a, 11b, 12a, 
12b und 13 des NKP auf ihre praktische Umsetzbarkeit zu prüfen und konkrete 
Umsetzungsschritte zu entwickeln. Die Q-AG Gesundheitskompetenz hat im 
Jahre 2018 zweimal getagt (8. März 2018 und 3. Juli 2018) und verschiedene 
Unterarbeitsgruppen eingerichtet, die ihre Arbeit aufgenommen haben. Die Bera-
tungen werden auch in diesem Jahr fortgesetzt – die kommende Sitzung ist für 
den 20. März 2019 vorgesehen. 

6. Ist es nach Einschätzung der Bundesregierung vor dem Hintergrund der Vo-
raussetzungen der Zwischenfinanzierung von psychosozialen Krebsbera-
tungsstellen durch die DKH realistisch, dass ein Gesetzgebungsverfahren zur 
Festschreibung der Regelfinanzierung von psychosozialen Krebsberatungs-
stellen im Jahr 2019 eingeleitet werden kann, sodass eine Regelfinanzierung 
ab 2020 sichergestellt ist (bitte begründen)? 

7. Gibt es seitens der Bundesregierung ein bevorzugtes Modell zur Ausgestal-
tung einer Regelfinanzierung psychosozialer Krebsberatungsstellen (bitte er-
läutern)? 

8. Welche grundlegenden Voraussetzungen muss die Ausgestaltung einer Re-
gelfinanzierung nach Einschätzung der Bundesregierung erfüllen (bitte Vo-
raussetzungen mit Begründung aufzählen)? 
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9. Verfolgt die Bundesregierung das Ziel, psychosoziale Krebsberatungsstellen 
als niederschwelliges Angebot allen Patientinnen und Patienten mit Bera-
tungsbedarf zur Verfügung zu stellen? 

Die Fragen 6, 7, 8 und 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Sobald die o. g. Beratungsergebnisse (vgl. Antwort zu den Fragen 1 bis 5) vorlie-
gen, wird die Bundesregierung diese auswerten und Regelungsvorschläge zur Fi-
nanzierung der psychoonkologischen Versorgung erarbeiten. Ziel ist und bleibt 
die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, qualitätsgesicherten und nachhaltig fi-
nanzierten ambulanten psychosozialen Krebsberatung und die Erhaltung bewähr-
ter Strukturen und Angebote.  

Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die gemein-
same Antwort zu den Fragen 1, 2, 4 a und 4b verwiesen. 
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